
kann herangezogen werden, welcher besagt, daß als irritierende
Gesetze 1Ur jene aufzufassen sind, weilche aqusdrucklich die Un-
fähıgkeıt einer Person oder dıe Ungültigkeıit eines es AauUS-
sprechen. Dies ist In C4  - 1613, nıcht der Fall ESs heißt
bloß abstınere debent TELNC. wird das Appellationsgericht,

das ersitie Urteil ein Ehenichtigkeitsurteil WAäT, In diesem
Falle r1goroser vorgehen.

TAaz Prof Dr Joh Haring.
(Zwischenfälle In einem Strafprozeß.) Der  erıker Lothar,

Angehöriger der Diözese A, wIrd eines in der 10zese
egangenen eil.  es VO dortigen Dıözesangericht verurteilt.
Lothar legt das Urteil eım Metropolitangerıicht, das In
seiner Heimatdıözese lıegt, erufung ein. Im Drange der Ge-
chäfte äaßt das Appellationsgericht die Angelegenheıt ber ein
Jahr unerledigt. em ist der Metropolıit, der zugleıc der
OÖrdinarius proprlius des Verurteilten ist, der Meinung, daß die
Strafe eine strenge sel. Es tauchen 19881 bel der achlage
ZzZwel Fragen auf Ist das Urteil des Untergerichtes In Rechts-
Ta erwachsen, weiıl ber eın Jahr keine Rechtshandlungen
T$S!  MM wurden? Kann der Metropolit als Ordinarius
des Lothar die Strafsache Nne  c aufnehmen un etwa mıiıt einer
correptio 1im Sıinne des Canl. 1947 abtun?

Ad Can 17306, sagt allerdings: Si nullus AaCLIUSs PTFOCESSUA-
11s, quın aliquod obstet impedimentum, ponatur in gradu
appellatiıonıs per sententia pCI appellationem ppugnata
ransıt In iCc judıcatam. och der Sınn dieses Kanons annn
DU  — se1n, daß der } es unterließ, in der angegebenen
Frist eine etitwa notwendige prozessuale andlung unterneh-
INenNn. iıne Nachlässigkeit des Gerichtes dar{f dem Appellanten
keinen Schaden bringen. Das Appellationsgericht ist also VelI-

pflichtet, auch ach Jahresifris eine Entscheidung treifen.
Ein Kingreifen des Ordinarius ProprIius des Lothar

ist bel der achlage nıcht möglich Hatte Lothar in der DIOö-
ese ein Domaiuizil, VE ach Call. 1561 ratione dom1-
ciliı  7 die Zuständigkeit des Diözesangerichtes in egeben SC-
SsSen. ach Can. 1566 WAar aber auch das Diözesangericht
In ratione delicti zuständıg und wurde ach Can. 1568 ratione
praeventionis Urc. sein Kingreifen die Kompetenz des DIi0O-
zesangerıchtes 1ın ausgeschlossen. Lothar hat also NUr die
offnung, eine Aufhebung des Urteils e1ım Appellationsgericht
ZU erreichen.

Taz Prof Dr Joh Haring
(Ein Patronatsstreit in arnten. In Österreich ist die kirch-

liche Baulast durch staatlıche Gesetze und Verordnungen, und
verschieden für einzelne Länder geordnet. An der Pfarre
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Wachsenberg in Kärnten hattén an der Kirche, am Pfarrhof
und den Wirtschaftsgebäuden sich Bauherstellungen als not-
wendiıg herausgestellt. Patron ist nfolge eines Realpatronates
der jeweıllige Fıgentumer der Herrschaft Halileg. ach dem
kärntnerischen Landesgesetz VO Maı 1863, L.-G.-BI Nr 6,

1864, ist der weltliche Patron ach Zzu der Leıstungen der
eiwa Vorausverpfilichteten un ach schlag der osten für
Zug- un: Handarbeiten ZU Bestreitung des Drittels des Restes
verpfilichtet. Aus später anzuführenden Gründen weigerte sich
in uUNnsecrIeIlll Falle der Patron, seiner gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen. Infolgedessen kam ur instanzenmäßıgen
Entscheidung (Landeshauptmann, Bundesministerium, Verwal-
tungsgerichtshof). Zum näheren Verständnis sel bemerkt, daß
nach österreichischem Rechte (Ges Maı 1857/4, R.-G.-Bl Nr 0,

5} dıe Verwaltungsbehörden ber Leıstungen qauf TUN
eines bestehenden Patronates, dıe Gerichte aber ber die rage,
ob jemandem ein Patronat zustehe, un ob aus einem prıvat-
rechtlichen ıte eine Befreiung VvVo den Lasten alz greife,
entscheiden en Die erste Entscheıdun traf das Amt der
kärntnerischen Landesregjierung, Junı 1930, 39.993,*)
dem Sinne, daß der Patron se1ine Tangente eisten habe DIie
Forderung, daß eın Teıl des Erträgnisses der Schlägerungen
des Tunden- und Kirchenwaldes herangezogen werde, wurde
abgelehnt, weıl das Erträgnis des Pfründenwaldes einen Teil
des gesetzlich gewährleisteten Pfründeneinkommens bildet, der
Ertrag des Kirchenwaldes aber ach des zıit1erten Gesetzes
VO Maı 1863 nicht ZU Deckung der Gebäudeerhaltungs-
kosten heranzuzıechen ist. Ungesetzlich sel ferner die Forderung,
daß die 1m Pfründengebäude wohnenden Mieter Beitrags-
leistungen herangezogen werden. Die Einwendung des Patrons,
daß die Patronatslast 1m Grundbuch nıcht aufscheıine, wird -
rückgewlesen, weil dıe Patronatslast als öffentliche ast der
Fintragung 1nNs Grundbuch nicht bedarf egen diesen Be-
scheid er der Patron den Rekurs das Kultusamt Bundes-
mınısteriıum für Unterricht) asselbDe entschied Februar
1931, 3398 Dem Rekurs wıird keine egeben, zumal
bereits 21 Juhli 1870, 2730, die kärntnerische Landes-
regıerung Sn  ber den Bestand des dinglichen Patronates un ber
die Leistungspflicht entschlieden hat, qalso ıne Tes judıcata VOILI-

1eg Dagegen brachte der Patron einen Rekurs den Ver-
waltungsgerichtshof ein.  d Darin werden hauptsächlich olgende
Gründe angeführt: Es gäbe 1m Verwaltungsverfahren keine Tes

judicata. Es onne deshalb eine rechtskräftig entschiedene 9aC
immer wıeder der Behörde ZuU Entscheidun vorgelegt werden.

*) Aus Raummangel mussen WIT uf dıe Mitteilung des ortlautes
der Entscheidungen verzichten.



602E  602  Miftéilquell.  Übrigens hätten sich séit 1870 die rechtlichen und tatsächlichen  Verhältnisse geändert. Nicht bloß die Besitzer hätten gewech-  selt, durch nahezu 70 Jahre sei keine Patronatsleistung gemacht  worden. Die Kirche stelle eine Forderung, mithin müsse sie den  Beweis der Rechtmäßigkeit der Forderung erbringen. Schließ-  lich, wenn schon ein Patronat bestanden habe, so sei wegen  Nichtbeanspruchung der Patronatsleistungen die Freiheit von  den Leistungen ersessen worden. — Der Verwaltungsgerichtshof  wies 29. Oktober 1932, Z. A 328/30/5, die Beschwerde ab mit  der Begründung: Bereits am 21. Juli 1870, Z. 2730, hat die  kärntnerische Landesregierung über Bestand des Patronats und  Leistungspflicht entschieden und wurde diese Entscheidung vom  Ministerium für  Kultus:  und Unterricht,  20. Oktober 1870,  Z. 4793, bestätigt. Bei dieser Sachlage hatte die belangte Be-  hörde die Pflicht, nach $ 68, Abs. 1, Allgemeines Verwaltungs-  verfahrensgesetz vom 21. Juli 1925, B.-G.-Bl. Nr. 274, die Wie-  deraufrollung der bereits entschiedenen Sache abzulehnen. Ein  Erlöschen der Leistungspflicht ist auch nicht eingetreten, weil  die Patronatslasten öffentlich-rechtlicher Natur sind und daher  auch die Verjährungsvorschriften des Allgemeinen B:-G.-B. nicht  Anwendung finden.  Graz.  Prof. Dr Joh. Haring.  (Über bischöfliche Koadjutoren.) Can. 350 ff. des kirch-  lichen Rechtsbuches handeln über bischöfliche Koadjutoren. Es  wird unterschieden ein coadjutor personae Episcopi datus und  ein coadjutor Sedi datus. Der Erstere besitzt entweder das Recht  der Nachfolge oder nicht; ein Personalkoadjutor ohne Nach-  folgerecht wird Auxiliaris genannt. Die Einteilung ist ganz klar,  nicht aber die Anwendung auf die Praxis. Schwierigkeiten macht  besonders can. 352, worin die Befugnisse des coadjutor sedi  datus umschrieben werden: potest in territorio ea quae sunt  ordinis episcopalis exercere excepta sacra ordinatione; aliis in  rebus tantum potest quantum eidem a sancta sede vel ab epi-  scopo fuerit commissum. Es hat also dieser Koadjutor eine ge-  wisse selbständige Stellung, kann Pontifikalhandlungen ‚mit Aus-  nahme der Erteilung der Weihen vornehmen. An gewöhnliche  Weihbischöfe, welche den Bischöfen ausgedehnter. Diözesen ge-  geben zu werden pflegen, ist jedenfalls nicht zu denken. Es  sind dies die Auxiliares des can. 350, $ 3. In dankenswerter  Weise untersucht der Benediktiner von Neresheim, Dr Philipp  Hofmeister, im ‚„Archiv für katholisches Kirchenrecht‘  1932,  369 ff., die Koadjutorenfrage, und kommt zum Ergebnis, daß  der Coadjutor sedi datus ein im kirchlichen Leben sehr selten  vorkommender Funktionär ist. Der Kodex scheint vorauszuset-  zen, daß dem Coadjutor sedi datus ein ganz bestimmter Bezirk  (Territorium) innerhalb einer Diözese zur Verwaltung angewie-Mitteilungen.
Übrigens häatten sich seit 18570 die rechflichen und tatsachlichen
Verhältnisse geändert. Nıicht bloß die Besitzer hätten gewech-
selt, durch nahezu Te sSel  - keine Patronatsleıistung gemacht
worden. DIie Kirche stelle ine Forderung, mıthın mMuUusSse Sie en
Bewels der Rechtmäßigkeıt der Forderun erbringen. chlıeß-
lıch, wWenNnn schon eın Patronat hbestanden habe, sSe1
Nichtbeanspruchun der Patronatsleistungen die Freiheıit VOoO

den Leıistungen worden. Der Verwaltungsgerichtshof
wı1es 29 Oktober 1932, dıe Beschwerde aD mıiıt
der Begrundung Bereıts 21 Juh 1570, 2730, hat dıie
kärntnerische Landesregierung ber Bestand des Patronats und
Leistungspflicht entschleden und wurde diese Entscheidung VOIN

Mınisterium für K ultus: und Unterricht, Oktober 15/0,
4.7193, bestätigt. Bel dieser achlage hatte die elangte Be-

hörde dıe Pflicht, ach 68, Abs 1, Allgemeines Verwaltungs-
verfahrensgesetz VO 2l Juli 1925,; B.-G.-BIl Nr 274, die Wile-
deraufrollung der bereıts entschıiedenen Sache abzulehnen. Eın
Erlöschen der Leistungspflicht ıst auch nıcht eingetreten, weıl
die Patronatslasten öffentlich-rechtlicher Natur sınd un daher
auch dıie Verjährungsvorschriften des Allgemeinen BAaG= nıcht
\nwendung ınden

Taz Prof Dr Joh Haring
(Über hbischöfliche Koadı]utoren.) Can 350 des kırch-

lıchen Rechtsbuches handeln ber bischöfliche Koadjutoren. ESs
wırd unterschıeden eın coadjutor ELp1ScopI datus und
ein coadı]utor Sedi datus Der Erstere besıtzt entweder das Recht
der Nachfolge oder nıicht; eın Personalkoadjutor ohne Nach-
folgerecht wıird Auxıhlarıs genannt. DIie Funtellung ist Sanz klar,
nıcht aber die nwendung quf die PrazxIıs. Schwierigkeiten macht
besonders Carl; J02, worin die Befugnisse des coad]utor sedı
datus umschrieben werden: potest in territorio qUaC sunt
Oordinıs epıscopalıs eXceptla ordınatione; alııs iın
rehus tantum potest quantum eidem sancta sede vel ab ep1-

fuerit COomMMISSUum. Es hat also dieser oad]utor eıine BC-
wlisse selbständıge ellung, annn Pontifikalhandlungen mıt AÄus-
nahme der Erteilung der Weihen vornehmen. An gewöhnliche
Weıiıhbischöfe, welche den Bischöfen ausgedehnter Diözesen se
e  en ZU werden pflegen, ist jedenfalls nıcht denken. Es
sınd dies die Auxıhlares des Call. 300, In dankenswerter
W else untersucht der Benediktiner VO  a Neresheim, Dr Philıpp
Ho{fmeister, 1m ‚„„ATCHAILV für katholisches Kirchenrecht‘“‘ 1932,
3659 IL die Koadjutorenfrage, und kommt ZUuU LErgebnıis, daß
der Coadjutor sedı datus eın 1m kırchlichen Leben sehr selten
vorkommender Funktionär ist Der Kodex scheıint vorauszuset-
ZC daß dem Goad]utor sedı datus eın a bestimmter Bezirk
(Territorium) innerhalb einer Diazese Ur Verwaltung angewle-


